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Norm

StPO §5

StPO §87

StPO §106 Abs1

StPO §106 Abs2

StPO §106 Abs4

StPO §106 Abs5

StPO §110 Abs1

StPO §110 Abs2

StPO §119 Abs1

Rechtssatz

Zu den Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Durchsuchung von Orten.

Das Gesetz sieht keine gerichtliche Bewilligung der Anordnung einer Sicherstellung vor; eine solche dennoch erfolgte

Bewilligung ist vom Beschwerdegericht aufzuheben. Aus § 106 Abs 2 StPO lässt sich keine Zuständigkeit des

Beschwerdegerichts zur Entscheidung über einen Einspruch gegen die Anordnung oder Durchführung einer

Ermittlungsmaßnahme ableiten, wenn das Gericht eine Ermittlungsmaßnahme bewilligte, für die das Gesetz gar keine

Bewilligung vorsieht.
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